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RS OGH 1979/11/8 13Os113/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1979

Norm

StGB §297 Abs2

Rechtssatz

"Unternommen" heißt, daß ein Erhebungsschritt (hier: durch Gendarmeriebeamten) nicht bloß überlegt wurde,

sondern auch nach außen seinen Niederschlag gefunden hat.

Entscheidungstexte

13 Os 113/79
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